
 

 

15. Februar 2007 

Strenge Qualitätskontrollen bei EDEKA 

 

Aufgrund der aktuellen Greenpeace-Veröffentlichung möchten wir Sie über die 

Qualitätssicherungsmaßnahmen der EDEKA-Gruppe im Bereich Obst und 

Gemüse informieren. 

 

Zurzeit finden jährlich fast 4.000 von EDEKA in Auftrag gegebene und über 

20.000 von Produzenten veranlasste Untersuchungen unserer Produkte statt. 

Somit wird jedes Produkt im Durchschnitt jeden Werktag geprüft. Treten bei 

diesen Untersuchungen Überschreitungen der gesetzlich festgelegten 

Rückstandshöchstmengen auf, werden die betroffenen Partien zurückgewiesen 

und der Hersteller ausgelistet. 

 

Darüber hinaus haben wir Anfang Februar weitere 800 deutsche Lieferanten 

aufgefordert, ab dem 1. März dieses Jahres ihre Waren von unabhängigen 

Laboren auf Pestizidrückstände untersuchen zu lassen und die 

Analyseergebnisse bei der Lieferung vorzulegen.  

 

Zu den EDEKA Qualitätssicherungs-Standards gehören u. a.: 

 

� Alle Obst- und Gemüselieferanten müssen bei der EDEKA Zentrale eine 

Zertifizierung nach EurepGap (Europäischer Standard für den Anbau von 

Obst und Gemüse) nachweisen 

� Zertifizierung aller Fruchtkontor-Standorte nach IFS (International Food 

Standard) 

� Rückverfolgbarkeit von Waren auf allen Prozessstufen 

 

Parallel dazu wird über Lieferanten-Audits sichergestellt, dass wir unseren Kunden 

kontinuierlich qualitativ hochwertige und unbelastete Ware anbieten können. 

 

Bereits seit 1997 werden der Einsatz von Pestiziden sowie die Rückstandsmengen 

mit unseren Lieferanten für EDEKA-Eigenmarken (Gärtners Beste, Rio Grande) in  

 

 

 



 

 

 

 

Form von Produktspezifikationen festgelegt, wobei die Höchstwerte der deutschen 

Rückstandshöchstmengen-Verordnung um 50% unterschritten werden müssen. 

Sie bilden die vertragliche Grundlage für die Qualität unserer Eigenmarken-

Produkte. Dabei wird der Hersteller verpflichtet, anhand seines 

Eigenkontrollsystems die Einhaltung der Kriterien zu gewährleisten. Bei den bereits 

erwähnten Lieferanten-Audits wird dies innerhalb der Kontrolle des 

Produktionsprozesses vor Ort noch einmal überprüft. 

 

Die deutsche Rückstandshöchstmengen-Verordnung legt wissenschaftlich 

abgesicherte Höchstwerte fest, die jegliche Gesundheitsgefährdung aller 

Bevölkerungsschichten ausschließen. Bei der Festlegung dieses Grenzwertes wird 

berücksichtigt, dass selbst bei einer 100-fachen Überschreitung des Grenzwertes 

mit keiner Gesundheitsgefährdung zu rechnen ist.  

 

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse des Bundesinstitutes für Risikobewertung 

(BfR) werden an den Gesetzgeber weitergeleitet, der diese derzeit allerdings nur 

zum Teil in der deutschen Rückstandshöchstmengen-Verordnung umsetzt. EDEKA 

orientiert sich deshalb auch an den wissenschaftlich fundierten Aussagen des BfR 

und berücksichtigt diese in den Qualitätssicherungssystemen. 

 

Zu den meisten von Greenpeace festgestellten Pflanzenschutzmitteln lässt sich 

sagen, dass diese innerhalb der EU zugelassen sind. Dabei ist jedoch zu 

beachten, dass es je nach Anbauland aufgrund der unterschiedlichen klimatischen 

Bedingungen unterschiedliche Zulassungskriterien gibt. 

 

Die EDEKA-Gruppe wird die Rückstandskontrollen vor diesem Hintergrund 

verdoppeln und die Auslistung von Lieferanten, die Höchstmengen überschreiten, 

konsequent fortsetzen.  
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